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RS OGH 1970/3/18 3Ob36/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1970

Norm

EO §294 B

EO §294 K

Rechtssatz

Eine Exekution auf den durch den Ausgang eines Oppositionsstreites bedingten Rückersatzsanpruch betre5end eine

zwecks Aufschiebung einer anderen Exekution geleistete Sicherheit ist selbst dann zulässig, wenn dieser Anspruch

gegebenenfalls zur Gänze erlöschen kann.
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